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Situation von 40plus-Studierenden

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Immer mehr Menschen wollen nach ihrer Erstausbildung im Laufe des Er-
werbslebens ein (weiteres) Studium aufnehmen, um sich z. B. beruflich neu zu 
orientieren. Studierende im Alter von 40 oder mehr Jahren (im Folgenden 
„40plus-Studierende“) haben in der Regel keinen Anspruch auf herkömmliche 
Finanzierungsmöglichkeiten wie BAföG, Begabtenförderung oder Studien-
kredite, da sie die gesetzten Altersgrenzen überschreiten. Sie greifen deshalb 
oft auf ihre eigenen Ersparnisse oder auf Unterstützung durch Dritte zurück. 
Oftmals sind sie gezwungen, berufsbegleitend in Teilzeit zu studieren. Da-
durch können sich Studiendauer und Kosten erhöhen. Studierende über 40 un-
terscheiden sich von jüngeren Studierenden nicht nur durch ihr Alter, sondern 
oft auch durch ihre Herangehensweise, die Art ihrer Motivation und beleben 
durch ihren anderen Umgang mit Lehrenden und Inhalten oftmals die wissen-
schaftliche Debatte.

Die Bundesregierung sieht sich in Teilen selbst für die Belange von 40plus-
Studieren zuständig. So möchte sie in Abstimmung mit den Ländern in der 
Nationalen Weiterbildungsstrategie (Handlungsziel 1) auch die hochschulische 
Weiterbildung sowie Teilzeitstudiengänge und berufsbegleitende Studien-
gänge fördern (https://www.bmbf.de/files/NWS_Strategiepapier_barrierefrei_
DE.pdf). Diese Studienmodelle betreffen 40plus-Studierende in besonderem 
Maße.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Unter Federführung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) wurde 
die Nationale Weiterbildungsstrategie (NWS) mit dem Ziel erarbeitet, Antwor-
ten auf den digitalen Wandel zu finden und die berufliche Weiterbildung und 
lebensbegleitendes Lernen stärker als bisher zu fördern.
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Derzeit studieren in Deutschland circa 2,8 Millionen Studierende. Davon haben 
circa 3,4 Prozent das Alter von 40 Jahren überschritten. Für die Bundesregie-
rung ist die flächendeckende und dauerhafte Verbesserung der Qualität von Stu-
dium und Lehre bei bedarfsgerechtem Erhalt der Studienkapazitäten ein zentra-
les Ziel. Sie strebt damit die Verbesserung der Studienbedingungen für alle Stu-
dierenden unabhängig von deren Alter, Herkunft, Geschlecht oder anderer 
Merkmale an.

 1. Wie viele 40plus-Studierende (Promovierende im Folgenden immer aus-
genommen) sind nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit (Winter-
semester 2019/2020) an deutschen Hochschulen eingeschrieben (bitte die 
Entwicklung der Zahlen in den letzten fünf Jahren aufzeigen, auch für 
alle Unterfragen)?

a) Wie viele von diesen Studierenden sind älter als 65 Jahre?

b) Wie viele von diesen Studierenden studieren in Teilzeit?

c) Wie verteilen sich diese Studierenden auf die Länder (bitte einzeln 
nach Ländern aufschlüsseln)?

Es wird auf die beigefügte Anlage 1 verwiesen.

 2. Welche Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für 40plus-Studierende 
sind der Bundesregierung bekannt, und wie bewertet sie diese?

Ein Anspruch auf Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) besteht im Regelfall nur bis zu einer Altersgrenze von 30 Jahren bei 
Beginn der Ausbildung. Für die Förderung eines Masterstudiums liegt die 
Altersgrenze bei 35 Jahren bei Beginn des Studiums (§ 10 Absatz 3 Satz 1 
BAföG). Von dieser Altersgrenze sieht § 10 Absatz 3 Satz 2 BAföG jedoch 
Ausnahmetatbestände vor, bei deren Vorliegen ohne Altersgrenze gefördert 
wird. Dazu zählen insbesondere der Erwerb der Hochschulzugangsberechti-
gung auf dem sogenannten „zweiten Bildungsweg“ oder durch berufliche Qua-
lifikation, aber auch die verspätete Aufnahme der Ausbildung wegen Kinder-
erziehung oder sonstiger schwerwiegender Gründe, wie z. B. einer längeren Er-
krankung.
Parallel zur Förderung nach dem BAföG gibt es eine Vielzahl geeigneter staat-
licher und privater Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für ältere Studie-
rende, viele davon ohne Altersgrenze.
Neben etwaigen BAföG-Ansprüchen können Studierende unabhängig von Ein-
kommen und Kreditsicherheiten den KfW-Studienkredit in Anspruch nehmen, 
wenn sie zu Beginn der Inanspruchnahme dieses Kredits unter 45 Jahre alt sind. 
Das Angebot des allgemeinen Studienkredits wurde von der KfW im Auftrag 
der Bundesregierung als sog. Eigenmittelprogramm in eigener finanzieller Ver-
antwortung ohne staatliche Ausfallhaftung konzipiert und gestartet. Der Stu-
dienkredit steht auch für berufsbegleitend Studierende und Promovierende of-
fen sowie für Zweit- und weiterbildende Studiengänge. Studierende, die zwi-
schen 40 und 44 Jahre alt sind, erhalten eine Kredit-Zusage über bis zu sechs 
Fördersemester.
Die Fördervoraussetzungen und Auswahlkriterien des Deutschlandstipendiums 
sind im Gesetz zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogramms 
(Stipendienprogramm-Gesetz – StipG) geregelt. Die Stipendien können grund-
sätzlich altersunabhängig vergeben werden.
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Die Fördervoraussetzungen und Auswahlkriterien der Begabtenförderungswer-
ke sind in den ,,Zusätzlichen Nebenbestimmungen zur Förderung begabter Stu-
dierender sowie begabter Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
ler‘‘ des BMBF sowie in den von den Begabtenförderungswerken festgelegten 
Grundsätzen geregelt. Die Stipendien können grundsätzlich altersunabhängig 
vergeben werden.
Im Rahmen der Begabtenförderung ist die Studienförderung für Berufserfahre-
ne durch das Aufstiegsstipendium ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der 
Durchlässigkeit des Bildungssystems, zur Verbesserung der Bildungsgerechtig-
keit und zur Fachkräftesicherung.
Das Aufstiegsstipendium des BMBF fördert die Aufnahme eines ersten Hoch-
schulstudiums für beruflich Qualifizierte ohne Altersgrenze. Voraussetzung für 
eine Förderung sind die nachgewiesene Leistungsfähigkeit in Ausbildung und 
Beruf, eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit nach der Ausbildung und 
eine Bewerbung spätestens im zweiten Studiensemester. Mit dem Aufstiegs-
stipendium kann ein Studium sowohl in Vollzeit wie auch berufsbegleitend ge-
fördert werden.
Zur Frage sonstiger am Markt verfügbarer Angebote von privaten Bildungs- 
und Studienkrediten hat die Bundesregierung keine eigene abschließende Über-
sicht über die gängigen Publikationen wie bspw. den jährlichen Studienkredit-
Test des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hinaus. Sie sieht keine 
Veranlassung für eine eigene Bewertung der einzelnen Kreditangebote und 
-konditionen.

 3. Welche Möglichkeiten zur Beratung und Information für 40plus-Studie-
rende und Interessierte sind der Bundesregierung bekannt, und wie be-
wertet sie dieses Angebot?

Beratungsangebote für Studierende liegen grundsätzlich in der Zuständigkeit 
der Länder. Gleichwohl stellt die Bundesregierung über die Bundesagentur für 
Arbeit (BA) und die Servicestellen des Deutschen Studentenwerks (DSW) allen 
Studierenden ein umfassendes, leistungsstarkes Beratungsangebot zur Ver-
fügung.
So bietet die BA mit der lebensbegleitenden Berufsberatung Studieninteressier-
ten und Studierenden jeden Alters ein umfangreiches Beratungs- und Orientie-
rungsangebot. Auch Erwerbspersonen mit Studieninteresse – mit und ohne 
Hochschulzugangsberechtigung – werden beraten.
An den Hochschulen berät die BA im Rahmen der Lebensbegleitenden Berufs-
beratung Studierende mit dem Ziel der Stabilisierung des Studiums und Stu-
dienabsolventinnen und Studienabsolventen mit dem Fokus auf einen gelingen-
den Arbeitsmarkteintritt. Zur Unterstützung stehen auch Online-Angebote zur 
Verfügung, wie z. B. das Selbsterkundungstool SET, das bei der Studienorien-
tierung hilft. Auch berufsorientierende Veranstaltungen zu Themen rund um 
Studium, Arbeitsmarkt und Berufseinstieg werden von der BA angeboten.
Daneben arbeiten die Berufsberaterinnen und -berater eng und professionell mit 
den Partnerinnen und Partnern vor Ort, wie z. B. (Fach-)Studienberatungen 
oder Career Services zusammen.
Das BMBF finanziert seit Jahrzehnten zielgruppenspezifische Beratung und 
unterstützt hierzu die Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinde-
rung, die Servicestelle Familienfreundliches Studium sowie die Servicestelle 
Interkulturelle Kompetenz des DSW. Auch im Rahmen des Hochschulpakts 
2020 und des Qualitätspakts Lehre haben Hochschulen ihre Beratungsangebote 
ausgeweitet. Damit trägt das BMBF dem steigenden Beratungsbedarf unter 
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Studierenden nach Beratung Rechnung. Diese Angebote stehen allen Studieren-
den unabhängig vom Alter offen.

 4. Wie bewertet die Bundesregierung den Stellenwert eines Studiums für 
über 40-Jährige, gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung der 
Arbeitswelt?

Durch den – insbesondere von der Digitalisierung getriebenen – Wandel der 
Arbeitswelt ändern sich Berufsbilder und Qualifikationsprofile. Bildung und 
Weiterbildung sind der Schlüssel zur Fachkräftesicherung und zur Sicherung 
der Beschäftigungsfähigkeit aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die 
Wahl eines Studiums, einer Aus- oder Weiterbildung – unabhängig in welchem 
Alter dies erfolgt – ist Ergebnis individueller Überlegungen und Abwägungen. 
Die Bundesregierung respektiert dabei jede Bildungsentscheidung.
Die Bundesregierung und die BA unterstützen die Bereitschaft lebenslangen 
Lernens unabhängig vom Alter. Grundsätzlich schützt ein hohes Qualifikations-
niveau stärker vor Arbeitslosigkeit bzw. erleichtert im Falle von Arbeitslosig-
keit die Integration in den Arbeitsmarkt.

 5. Welche Ziele verfolgt die Bundesregierung hinsichtlich 40plus-Studie-
renden?

 6. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung bisher unternommen, und 
welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um die Zielgruppe der 
40plus-Studierenden künftig besser zu unterstützen (bitte erläutern)?

Die Fragen 5 und 6 werden im Zusammenhang beantwortet.
Für die Bundesregierung ist die flächendeckende und dauerhafte Verbesserung 
der Qualität von Studium und Lehre bei bedarfsgerechtem Erhalt der Studien-
kapazitäten ein zentrales Ziel. Diesem Ziel dient der von den Regierungschefin-
nen und -chefs von Bund und Ländern am 6. Juni 2019 beschlossene „Zu-
kunftsvertrag Studium und Lehre stärken“. Von den besseren Studienbedingun-
gen und einer höheren Lehrqualität an allen Hochschulen werden fast 3 Millio-
nen Studierende unabhängig von ihrem Alter profitieren. Bund und Länder ha-
ben im Zukunftsvertrag zudem weitere Ziele vereinbart, zu denen Maßnahmen 
zur Verbesserung der Durchlässigkeit und der Übergänge im Bildungssystem, 
insbesondere für eine zunehmend heterogenere Studierendenschaft, zählen. Die 
Bundesregierung zielt damit auf die Verbesserung der Studienbedingungen für 
alle Studierenden, unabhängig von deren Alter, Herkunft, Geschlecht oder an-
deren Merkmalen. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.

 7. Wie viel Prozent der 40plus-Studierenden schließen nach Kenntnis der 
Bundesregierung ihr Studium erfolgreich ab?

Wie hoch ist die Abbrecherquote?

Die erfragten Erfolgs- und Abbrecherquoten liegen der Bundesregierung nicht 
vor. Zwar werden vom Statistischen Bundesamt jährlich Erfolgsquoten für 
ganze Studienanfängerkohorten berechnet, eine altersspezifische Berechnung 
dieser Quoten ist aber auf Basis der verfügbaren Datengrundlage nicht möglich.
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 8. Wie lang ist nach Kenntnis der Bundesregierung die durchschnittliche 
Studiendauer 40plus-Studierender?

 9. Inwieweit weichen die Quoten aus den Fragen 7 und 8 von den unter 40-
jährigen Studierenden ab, und woran liegt diese Abweichung nach Ein-
schätzung der Bundesregierung?

Die Fragen 8 und 9 werden im Zusammenhang beantwortet.
Es wird auf die beigefügte Anlage 2 verwiesen. Der Bundesregierung liegen 
keine belastbaren Erkenntnisse zu möglichen Ursachen der unterschiedlichen 
Studiendauern vor.

10. Welche Fächer werden nach Kenntnis der Bundesregierung von 40plus-
Studierenden bevorzugt genutzt (65plus-Studierende bitte extra auswei-
sen), und wie erklärt sich die Bundesregierung diese Präferenzen?

Es wird auf die beigefügte Anlage 3 verwiesen. Der Bundesregierung liegen 
keine Kenntnisse über mögliche Motive des spezifischen Studienwahlverhal-
tens von Studierenden über 40 Jahren vor.

11. Wie beurteilt die Bundesregierung die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für 
40plus-Studierende nach dem Studium?

Die Situation am Arbeitsmarkt für Akademikerinnen und Akademiker ent-
wickelte sich 2019 weiter positiv. Der Trend zur Höherqualifizierung setzte 
sich fort und mündete im Jahr 2018 in einen neuerlichen Höchststand an er-
werbstätigen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Die Zahl der ge-
meldeten Stellenangebote nahm weiter zu. Gleichzeitig ging die Zahl der 
Arbeitslosen zurück. Die Arbeitslosenquote von Akademikerinnen und Akade-
mikern sank im Jahr 2019 auf den äußerst niedrigen Wert von 2,1 Prozent.

12. Wie viele der 40plus-Studierenden studieren nach Kenntnis der Bundes-
regierung in ihrer vorherigen Profession, und wie viele orientieren sich 
neu?

Informationen zur fachlichen Ausrichtung der vorherigen Berufstätigkeit der 
Studierenden über 40 Jahren liegen der Bundesregierung nicht vor.

13. Wie verändert sich nach Kenntnis der Bundesregierung das Gehalt durch 
ein Studium in der Mitte des Erwerbslebens?

Spezifische Erkenntnisse zu den Auswirkungen eines Studiums in der Mitte des 
Erwerbslebens liegen der Bundesregierung nicht vor.
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